
Entwurf der Tagesordnung für die Sitzung 

des agw Arbeitskreises „Energie und Wasserwirtschaft“
am 13. November 2013 in Siegburg

1. Allgemeine Entwicklung des bundesrechtlichen Rahmens / Novellierung EEG / 
EnergieeinsparVO

2. Berichte aus den Verbänden

3. Stand der Beratungen von Verbänden mit dem Hauptzollamt

4. „Räumlicher Zusammenhang“: Nutzung lokaler Überschüsse aus Windkraft und    
BHKWs

6. Energiemanagementsysteme

7. Verschiedenes



1. Allgemeine Entwicklung des bundesrechtlichen Rahmens
Novellierung EEG



Top 1: Energiesteuer- und Stromsteuer 
Durchführungs-Verordnung

agw-Stellungnahme (24. Mai 2013)
Fokus auf Art. 2

Neue VO seit 1.8.2013 in Kraft:
• Art.2, Nr.3 § 1b (Biomassebegriff)
• Art.2, § 15, Abs. 9 (UpG)
• neuer § 12b (i.V.m. § 9,I,3,b 
+ Förderung aus EEG/KWKG)



1. Energieeinsparverordnung

• Umsetzung EU-Richtlinie 2010/31/EG 
„Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“

• Novellierte dt. Fassung ab 1. Mai 2014 in Kraft

• Energieausweise/Vorschub Passiv- und 
Niedrigenergiehäuser

• Nachrüstpflichten ab 2016 im Bestand, 
z.B. Austausch von Gas- und Ölheizungen / 
Dämmung
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Bundesgerichtshof zum Anlagenbegriff
Mitteilung des Städte- und Gemeindebunds vom 04.11.2013

Nach Auffassung [des BGH] gelten nun 
mehrere Blockheizkraftwerke (BHKW), die an 

eine Biogaserzeugungseinrichtung 
angeschlossen sind, als eine Anlage im Sinne 

des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
(EEG). Für Anlagen, bei denen später ein 

BHKW hinzugefügt wurde, würden daher die 
alten Vergütungssätze des EEG 2009 

fortgelten. Der BGH hat damit eine 
Grundsatzentscheidung hinsichtlich des seit 
langem umstrittenen Anlagenbegriffs des EEG 

getroffen.



Umsatzsteuerpflicht auf mit überwiegend mit Klärgas betriebene BHKWs ? 
(Bsp. Lineg):

• „Hoheitsbetrieb, bzw. hoheitliches Hilfsgeschäft“ 
• (Es entsteht kein Betrieb gewerblicher Art und auch keine Umsatzsteuerbarkeit)
• Vorsicht bei Co-Vergärung
• Umsatzbesteuerung der Öffentlichen Hand (EU)



6. Energiemanagementsysteme


